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§ 69a AMG Persönliche
Voraussetzungen

 AMG - Arzneimittelgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 13.06.2024

1. (1)In einem Betrieb im Sinne des § 62 Abs. 1 dürfen mit den Aufgaben einer sachkundigen Person und mit der

Leitung der Herstellung von Arzneimitteln nur Personen mit der erforderlichen wissenschaftlichen

Berufsvorbildung und einer entsprechenden praktischen Ausbildung betraut werden.

2. (2)Der Bundesminister für Gesundheit und Frauen hat durch Verordnung im Hinblick auf die

Arzneimittelsicherheit nähere Vorschriften über die wissenschaftliche Berufsvorbildung und praktische

Ausbildung der sachkundigen Person und des Herstellungsleiters zu erlassen.
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